
Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Glashütten/HTK

Beschlussvorlage
XIX. Wahlperiode 2021 - 2026

Datum Drucksachennummer Aktenzeichen

Glashütten, den 28.09.2021 152/GV/XIX Amt II -SK/pa

Federführendes Amt Amt für Finanzen (1)
Beteiligte/s Amt/Ämter

Beratungsfolge Termin Bemerkung
Gemeindevorstand 18.10.2021 beschließend
Haupt- und Finanzausschuss 26.10.2021 vorberatend
Gemeindevertretung 12.11.2021 beschließend

Ermittlung der Gebührenmaßstäbe und -sätze für Niederschlags- und Schmutzwasser 
für das Jahr 2022

Beschlussvorschlag:

Es wird beschlossen, der als Anlage beigefügten Ermittlung der Gebührenmaßstäbe und -
sätze für Niederschlags- und Schmutzwasser für das Jahr 2022 zuzustimmen und die Ge-
bührensätze unverändert zu lassen.

Erläuterungen:

Die Gebührenbedarfsberechnung wurde für das Jahr 2022 unter Berücksichtigung aller anfal-
lenden Kosten und einzubeziehenden Erträge auf Basis der Haushaltsplanung 2022 erstellt 
und kostendeckend kalkuliert. 

Nach § 10 Abs. 2 KAG sind am Ende eines Kalkulationszeitraumes Kostenüberdeckungen 
innerhalb der folgenden fünf Jahre auszugleichen. Da 2017 keine Überdeckungen entstanden 
sind, müssen in der Gebührenkalkulation 2022 nicht zwingend Rücklagen berücksichtigt wer-
den. Zurzeit stehen folgende Rücklagenbeträge zur Verfügung (für Schmutzwasser und Nie-
derschlagswasser zusammen):

Gesamt Schmutz- Niederschlags-
wasser wasser

Gebührenunterdeckung 2017:  - 14.827 € - 14.820 €           - 7 €
Gebührenunterdeckung 2018: 160.668 € 101.386 €    59.282 €
Gebührenüberdeckung 2019:   93.835 €   66.653 €    27.182 €
Gebührenüberdeckung 2020: 112.612 €   98.344 €    14.267 €

352.288 € 251.563 € 100.725 €
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Um die notwendigen Überdeckungen abzubauen aber gleichzeitig die Gebühren auch auf 
Sicht einigermaßen stabil zu halten wird empfohlen, die Rücklagen der Überdeckung 2018 
vollständig, die Rücklagen aus der Überdeckung 2019 teilweise sowie das Defizit aus 2017 
bei der Gebührenkalkulation 2022 zu berücksichtigen. So stünden noch ausreichend Rückla-
gen aus 2019 und 2020 in der Zukunft zur Verfügung.

Damit lassen sich die Gebühren im Vergleich zum Vorjahr konstant halten, was generell das 
oberste Ziel bei Gebührenkalkulationen darstellt. 

Weitere Informationen können der als Anlage beigefügten Gebührenkalkulation 2022 entnom-
men werden.

Thomas Ciesielski
Bürgermeister

Anlage(n):
(1) Kalkulation_Abwasser 2022
(2) Gebührenkalkulation Abwasserbeseitigung Glashütten 2022




